
Platzeck (Bündnis90/Grüne):

Weil wir bei der Bedeutung der Tagesordnungspunkte waren, 
ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne: Es geht um den Ta
gesordnungspunkt 28 - Antrag von mehr als 20 Abgeordneten, 
betreffend Arbeitsweise des Innenministers bei der Auflösung 
des Ministeriums für Staatssicherheit. Wir beantragen, daß der 
Tagesordnungspunkt 28 an die Stelle 6 a, also nach Tagesord
nungspunkt 6, gesetzt wird.

Begründung: Es handelt sich um einen Antrag von höchster 
Brisanz und Aktualität, und wir halten es für völlig undiskutabel, 
diesen Tagesordnungspunkt gegen 24.00 Uhr zu diskutieren.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Es handelt sich also um einen Antrag auf Um
stellung der Reihenfolge der Tagesordnung. Der Punkt 28 soll 
nach der Aktuellen Stunde zur Bildungspolitik behandelt wer
den.

Wünscht zu diesem Umstellungsantrag jemand das Wort? - 
Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir darüber ab
stimmen.

Wer dafür ist, daß der Punkt 28 nach der Aktuellen Stunde als 
-Punkt 6 a behandelt wird, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Danke schön. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - 
Es ist mit deutlicher Mehrheit bei wenigen Gegenstimmen und 
einigen Enthaltungen so beschlossen. Punkt 28 wird nach dem 
jetzigen Punkt 6 verhandelt.

Dr. Opitz (F.D.P.):

Ich bin beauftragt vom Ausschuß für Gesundheitswesen, dar
um zu bitten, daß in der heutigen Tagesordnung das Gesetz ein
gebracht werden kann über die Berufsvertretung und 
Berufsausübung des nichtärztlichen Hochschulpersonals im 
Gesundheitswesen, ein Rahmenkammergesetz, das für die Län
der Bedeutung hätte, also auf Länderebene gültig wäre, und des
sen Verabschiedung von größter Wichtigkeit ist. Das würde 
dann nachher begründet.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Können Sie den genauen Titel des Gesetzes noch einmal be- 
'ennen und mir am besten vorgeben? - Danke schön. Es ist also 

__^antragt worden eine zusätzliche Auf setzung auf die Tagesord
nung, ein Tagesordnungspunkt, der bisher nicht drauf stand: Ge
setz über die Berufsvertretungen und die Berufsausübung des 
nichtärztlichen Hochschulpersonals im Gesundheitswesen, 
kurz das Rahmenkammergesetz.

Dabei gehe ich davon aus, wenn das Sinn haben soll, dann 
müßte auch versucht werden, es heute noch in 2. Lesung zu ver
handeln, denn Sie wissen, daß wir die nach dem 3. Oktober fort
wirkenden Gesetze heute klarbekommen müssen.

Wünscht zu dieser Aufsetzung jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. Ich weise Sie darauf hin, daß das, weil es nicht auf 
der Tagesordnung stand, jetzt nur noch mit Zweidrittelmehrheit 
auf die Tagesordnung gesetzt werden kann. Ich sage das bewußt 
vor der Abstimmung und meine die Zweidrittelmehrheit der an
wesenden Abgeordneten.

Wer dafür ist, daß das noch auf die Tagesordnung aufgesetzt 
wird, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Wer ist 
dagegen? - Danke schön. Wer enthält sich der Stimme? - Der Ta
gungsvorstand ist der Meinung, daß es sich hier eindeutig um ei
ne Zweidrittelmehrheit gehandelt hat. Zweifelt das jemand an? - 
Das ist nicht der Fall. Dann ist das so festgestellt. Damit kommt 
auf die Tagesordnung, zunächst unbeschadet der Reihenfolge,

über die wir dann noch einmal nachdenken können, zunächst als 
Punkt 31: Antrag aller Fraktionen, betreffend Rahmenkammer
gesetz.

Es ist klar, daß das so behandelt werden muß, daß Ausschüsse 
auch noch beraten können bis zur 2. Lesung, es wird also mit Si
cherheit in 1. Lesung nicht als letzter Tagesordnungspunkt be
handelt. - Weitere Anträge zur Geschäftsordnung?

Hotz (PDS):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 6.9. hat 
die Volkskammer einen Beschluß gefaßt, Drucksache Nr. 184 a, 
und damit den Ministerrat beauftragt, heute ein Konversionsge
setz einzubringen, also am 13.9.1990. Aus unserer Sicht besteht 
hier weiterhin Entscheidungsbedarf, und uns ist auch nicht be
kannt, daß zwischenzeitlich eine weitere Volkskammersitzung 
stattgefunden hat. Ich hätte die dringende Bitte, daß der Mini
sterpräsident dazu eine Erklärung gibt, und würde das Präsi
dium bitten, laut Geschäftsordnung ein Verfahren zu definieren, 
wie wir diesen Beschluß der Volkskammer erfüllen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Es ist in der Tat so, daß hierzu ein Erklärungsbedarf des 
Ministerrates besteht, warum er diesen Auftrag der Volkskam
mer nicht ausgeführt hat. Es mag Begründungen dafür geben, 
aber die müssen der Kammer vorgetragen werden.

Ich bitte, daß der Ministerpräsident sich darauf vorbereitet 
und uns das möglichst nach der Aktuellen Stunde hier erklärt. - 
Danke schön. Also es wird vorgesehen, daß nach der Aktuellen 
Stunde diese Frage, die die Ausführung unseres Volkskammer
beschlusses vom letzten Mal betrifft, beantwortet wird. Danke 
schön. - Weiter zur Geschäftsordnung.

Bogisch (SPD):

Es geht um den Antrag der SPD-Fraktion, die Verordnung 
über die Gründung und Tätigkeit der Umwandlung von Produk
tionsgenossenschaften des Handwerks vom 8. März 1990 aufzu
heben. Er liegt dem Präsidium seit Freitag, 14.00 Uhr, fristgemäß 
vor. Die Fraktion der SPD beantragt, da dieses gestern vom Prä
sidium abgelehnt wurde, heute hier zu beschließen, es doch auf 
die Tagesordnung zu setzen, da es den Staatsvertrag tangiert 
und damit heute dringend gelesen und verabschiedet werden 
muß.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Es ist beantragt worden, dieses Gesetz - es handelt sich um ein 
Gesetz, ja ...

Bogisch (SPD):

Die Volkskammer wolle beschließen, die Verordnung über 
die Gründung, Tätigkeit und Umwandlung von Produktions
genossenschaften des Handwerks vom 8. März 1990 aufzuhe
ben.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Wünscht zu der Frage, ob dieser Antrag zur Auf
hebung einer Verordnung dann noch auf die Tagesordnung ge
setzt werden soll, jemand das Wort? - Das ist nicht der Fall. Auch 
hier gilt jetzt, da es nicht auf die Tagesordnung ...

(Zuruf: Einfache Mehrheit!)

Er hat Vorgelegen. Es ist jetzt beantragt worden, daß er auf die 
Tagesordnung soll. Das ist gestern beantragt worden. Dann 
reicht die einfache Mehrheit. Das ist korrekt.
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